
Auf dem Wege zur Schaffung einheitlichen materiel
len Rechts haben die Mitgliedsländer des RGW in den 
beiden letzten Jahrzehnten schon beachtliche Ergeb
nisse erzielt. Auch kapitalistische Länder sind in der 
Rechtsvereinheitlichung vorangekommen./10/ Schon 
sind schließlich Rechtsvereinheitlichungsvorhaben der 
UNO unter aktiver Beteiligung sozialistischer Staaten 
zu Entwürfen gediehen, und es besteht Aussicht, daß 
diese Entwürfe von Staaten unterschiedlicher Gesell
schaftsordnung in ihre jeweilige Rechtsordnung aufge
nommen werden./ll/
Die zweite Methode besteht in der Vereinheitlichung 
der Kollisionsnormen des IPR (Rechtsanwendungsge
setz) der Staaten. Diese Methode ist nicht von den Be
strebungen zu trennen, einheitliche Regeln über die 
Zuständigkeit der staatlichen Gerichte zu schaffen. Mit 
der Festlegung der Zuständigkeit der Gerichte eines 
bestimmten Staates wird auch die Frage des anzuwen
denden IPR oder des maßgebenden materiellen Rechts 
wesentlich beeinflußt oder (z. B. in England) sogar ent
schieden.
Das IPR ist Bestandteil des nationalen Rechts der Staa
ten. Damit teilt es zunächst die generelle Verschieden
heit der nationalen Rechtsordnungen. Hinzu kommen 
Besonderheiten des IPR, die Gesetzgebungsarbeiten auf 
diesem Gebiet und seine Anwendung in der Praxis er
schweren. Ein Blick auf den Aufbau einer Kollisions
norm zeigt schon den besonderen Regelungsgegenstand 
und die besondere Regelungsmethode im Verhältnis zu 
Normen des materiellen Rechts (Sachnormen).
Die Vereinheitlichung des IPR beseitigt nicht die Un
terschiede im materiellen Recht. Ihre Bedeutung liegt 
vielmehr darin, daß die Kriterien zur Bestimmung der 
für die konkrete Beziehung maßgeblichen Rechtsord
nung angeglichen und vereinheitlicht werden. Das 
heißt, die Vorausschau auf die Rechtsordnung, nach der 
ein bestimmtes Rechtsverhältnis materiell-rechtlich zu 
beurteilen ist, wird wesentlich erleichtert.
Jede der beiden Methoden hat typische Anwendungs
bereiche. So zeigt sich auf dem Gebiet der internatio
nalen Wirtschaftsbeziehungen mehr und mehr ein 
Trend zur Vereinheitlichung des materiellen Rechts. 
Dagegen überwiegen auf dem Gebiet der „Bürger-Be
ziehungen“, insbesondere im familienrechtlichen Be
reich, Bemühungen um die Vereinheitlichung des Kol
lisionsrechts. Man kann dafür zwei Ursachen nennen: 
Zum einen bestehen auf dem Gebiet der „Bürger-Be
ziehungen“ und ihrer rechtlichen Regelung in Genera
tionen gewachsene Auffassungen in den einzelnen Län
dern. Das trifft auch auf die sozialistischen Länder zu. 
Wegen ihrer Verwurzelung in der jeweiligen nationa
len Tradition werden solche Rechtsinstitute nur ungern 
aufgegeben./12/ Eine reale Möglichkeit umfassender ma
terieller Rechtsangleichung ist deshalb in diesem Be
reich noch nicht zu erkennen. Allenfalls kommt es zur 
einheitlichen Regelung von Teilfragen, wie z. B. des 
Unterhalts von Kindern.
Zum anderen fehlt es an dem Stimulus eines dringen
den Bedürfnisses der gesellschaftlichen Praxis, denn 
diese gesellschaftlichen Verhältnisse werden nicht un-

tlOl Vgl. z. B. das in einigen Ländern (nach dem Stand von 
1974: Belgien, BRD, Großbritannien, Israel, Italien, Nieder- 
lande und San Marino) in Kraft befindliche „Einheitliche Ge
setz über den internationalen Kauf beweglicher Sachen“ und 
das (in den gleichen Ländern ohne Israel) in Kraft befindliche 
„Einheitliche Gesetz über den Abschluß von internationalen 
Kaufverträgen über bewegliche Sachen“.
/II/ Vgl. F. Enderlein, „Bericht über die Konferenz der Verein
ten Nationen über die Verjährung beim internationalen Waren
kauf“, DDR-AußenWirtschaft (AW) 1975, Nr. 18, 3. Beilage Recht 
im Außenhandel (RiA), S. lt
/12/ Auf der Berücksichtigung nationaler Besonderheiten be
ruht z. B. die Aufnahme von Bestimmungen über die Feststel
lung der Mutterschaft in den Rechtshilfeverträgen der DDR mit 
der Sozialistischen Republik Rumänien (Art 26) und mit der 
Ungarischen Volksrepublik (Art 31).

mittelbar durch die Gesetzmäßigkeiten der internatio
nalen Arbeitsteilung bestimmt. Ihre Internationalität 
ist mehr oder minder zufällig, nicht aber Wesensele
ment, ohne das die gesamte Beziehung nicht bestehen 
würde./13/
Soweit in diesem Rahmen dennoch einzelne Regelungs
bedürfnisse bestehen, werden sie in den sozialistischen 
Staaten durch die Rechtshilfeverträge mit ihren schon 
recht weit entwickelten Rechtsanwendungsnormen er- 
füllt./14/ Diese Methode bewährt sich.
Ungeachtet der bereits erzielten Ergebnisse erscheint 
es aber zweckmäßig, nach einer Vervollkommnung der 
Regelungen der Rechtshilfebeziehungen zwischen den 
sozialistischen Staaten zu streben. Zu denken wäre hier 
u. a. an den Abschluß eines multilateralen Abkommens 
über den zwischenstaatlichen Rechtshilfeverkehr der 
RGW-Staaten./l 5/

Die mit der Rechtsvereinheitlidrang befaßten 
internationalen Organisationen

Die Bestrebungen zur internationalen Rechtsvereinheit
lichung werden von speziell damit befaßten Organisa
tionen maßgeblich unterstützt.
An erster Stelle ist wegen ihres universellen Charak
ters die UN-Kommission für Internationales Handels
recht (UNCITRAL) zu nennen/16/, die von der XXI. UN- 
VollVersammlung im Jahre 1966 mit dem Ziel gegrün
det wurde, die Vereinheitlichung auf dem Gebiet des 
internationalen Handelsrechts voranzutreiben (Resolu
tion 2205 [XXI]). Bedeutsam sind dabei ihre Aktivitä
ten zur Weiterentwicklung des Einheitsgesetzes über 
den internationalen Warenkauf (ULIS), zur Vorberei
tung einer internationalen Verjährungskonvention 
sowie zur Neuregelung wichtiger Fragen des interna
tionalen Zahlungsverkehrs, der Schiedsgerichtsbarkeit 
und der Schiffahrt./17/ Auf dem Gebiet des Internatio
nalen Privatrechts befaßte sich UNCITRAL bisher vor 
allem mit der Haager Konvention von 1955 über das 
auf den internationalen Warenkauf anzuwendende 
Recht./18/
Außer der UNCITRAL sind noch andere Organisatio
nen der UNO auf dem Gebiet der Rechts Vereinheit
lichung tätig, so z. B. die Konferenz für Handel und 
Entwicklung (UNCTAD), die UNO-Wirtschaftskommis- 
sion für Europa (ECE), die Weltschiffahrtsorganisation 
(IMCO) und die Internationale Organisation für Zivil
luftfahrt (ICAO).

113/ Die unterschiedliche Determiniertheit des Internationalen 
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/14/ Vgl. hierzu G.-A. Lübchen, Internationale Rechtshilfe in 
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internationalen Warenkauf durch die UNCITRAL“, AW 1975, 
Nr. 31, 5. Beilage RiA, S. 7 fl. 
hei Vgl. U. Acs, a. a. O., S. 113 fl.
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